
Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der E-Juniorinnen im 
TFV für das Spieljahr 2025/2026 

 
 
Für alle im Zuständigkeitsbereich des TFV spielenden Vereine haben nachstehende 
Richtlinien Gültigkeit: 
 
Die Spieldurchführung erfolgt nach der gültigen Satzung sowie den jeweils gültigen 
Ordnungen des TFV unter Beachtung der beschlossenen Veränderungen und der DFB-
Fußball-Regeln. 
 
Amtliche Mitteilungen des DFB und TFV, soweit sie rechtskräftig den Spielbetrieb des TFV 
berühren und amtliche Veröffentlichungen, sind für alle Vereine verbindlich. 
 
Der durch den AFM des TFV über das DFBnet unter www.fussball.de veröffentlichte 
Spielplan und die Spielansetzungen sind grundsätzlich einzuhalten. 
 
Regelungen: 
 
E-Juniorinnen (U10/U11) 01.01.2015 - 31.12.2016 
Spielberechtigung durch Spielrecht TFV 
 
8 Turniere - Aufteilung in 2 territoriale Staffeln 
Sollte 1 Turnier auf Grund fehlender Mannschaften nicht stattfinden können, können die 
Mannschaften am Turnierort der anderen Staffel teilnehmen. 
Spielwertungen und Platzierungen durch Punkte und Torverhältnis kumuliert 
 
Final Four: 20.06.2026 
 
Anzahl Spielerinnen: 1:6 
Größe der Tore: 2 Kleinfeldtore  
Ballgröße: Größe 4 
Spielfeld: verkürztes Kleinfeld (ca. 40 m x 25 m) 
Spielzeit 2 x 10 Minuten  
 
Der Spielbetrieb im Bereich der E-Juniorinnen erfolgt ausschließlich in Spielformen des  
Kinderfußball entsprechend den Regelungen zum Kinderfußball in der Anlage 3 zur JO des 
TFV. 
 
Wechselmodus: 
Bei Pflichtspielen im Nachwuchsbereich können während der gesamten Spielzeit unbegrenzt 
viele Wechselvorgänge durchgeführt werden. Ein erneuter Einsatz eines ausgewechselten 
Spielers in diesen Spielen ist zulässig. Die maximale Anzahl der Auswechselspieler ist in der 
SpO §14 Ziffer 5 Abs. 3 geregelt. 


